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Bundestagswahlprogramme 2021 aus Steuersicht1 

SPD Wahlprogramm 

Stichwort Auszug des Wahlprogramms Referenz 

 

Bekämpfung Steuerbetrug im 

Online-Handel 

Digitale Souveränität in Deutschland und Europa 

[…] Online-Handel und Plattformökonomie verändern den Handel dramatisch. Damit nicht nur 

die großen Digitalkonzerne profitieren, werden wir Plattformen für den regionalen Handel und 

regionale Dienstleistungen fördern. Der Handel vor Ort darf steuerlich nicht gegenüber dem 

Online-handel ins Hintertreffen geraten. Darum haben wir dafür gesorgt, dass digitale 

Handelsplattformen dafür in Haftung genommen werden, wenn Händler*innen, die über die 

Plattform Geschäfte abwickeln, die Umsatzsteuer nicht zahlen. Wir werden weiterhin 

konsequent gegen Steuerbetrug im Onlinehandel vorgehen. Maßnahmen gegen Lohn-, Sozial- 

und Umweltdumping werden wir vorantreiben. […] 
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Anzeigepflicht für nationale 

Steuergestaltungen 

Umgehung der 

Grunderwerbsteuer durch 

Share-Deals beenden 

Bekämpfung 

umsatzsteuerlicher 

Karussellbetrug 

Wie wir unsere Politik finanzieren wollen 

[…] Wir werden der Steuergerechtigkeit Geltung verschaffen – Steuerhinterziehung ist kein 

Kavaliersdelikt. Gegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Steuerbetrug werden wir 

konsequent vorgehen. Wir haben grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle der 

Anzeigepflicht unterworfen und werden eine nationale Anzeigepflicht einführen. Wir werden die 

Umgehung der Grunderwerbsteuer (Share Deals) beenden. Der Umsatzsteuerbetrug bei 

Karussellgeschäften auf europäischer Ebene muss beendet werden. Die öffentliche 

Transparenz ist ein gutes Mittel, um Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Wir werden 

Steuervermeidung mit einem öffentlichen Reporting großer, international agierender 

Unternehmen eindämmen (Public Country-by-Country-Reporting). 
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1 Die Darstellung bietet lediglich einen Überblick und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftsprogramm.pdf
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Public Country-by-Country-

Reporting 

Einkommensteuerreform 

Steuertarifanpassung 

 

 

Die Besteuerung von Einkommen werden wir gerechter gestalten. Das aktuelle Steuersystem 

nimmt gerade mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Die finanziellen Lasten der 

Krisenbewältigung dürfen für die ohnehin stark strapazierte große Mehrheit der Bürger*innen 

nicht zu einer steuerlichen Mehrbelastung führen. Im Gegenteil: Wir wollen die Steuern für die 

Mehrheit senken. Wir werden eine Einkommensteuerreform vornehmen, die kleine und mittlere 

Einkommen besserstellt, die Kaufkraft stärkt und dafür im Gegenzug die oberen fünf Prozent 

stärker für die Finanzierung der wichtigen öffentlichen Aufgaben heranzieht. Für diejenigen, die 

besonders viel verdienen, halten wir zudem an dem Aufschlag von drei Prozentpunkten zur 

Einkommensteuer fest. Er soll künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden 

Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr, bei Ledigen ab 250.000 Euro im Jahr 

gelten. 

Wir wollen die Bemessungsgrenze zur Erhebung der Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, 

Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung regelmäßig anpassen. 

Keine vollständige 

Abschaffung des SolZ 

Den Solidaritätszuschlag haben wir für die allermeisten Bürger*innen abgeschafft. Die 

Einnahmen aus dem verbliebenen Solidaritätszuschlag, den nur noch die 

Spitzenverdiener*innen zahlen, werden wir weiter brauchen. Er ist ein gerechter Beitrag zu 

einem stabilen Gemeinwesen, das allen nutzt. 
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Reform des 

Ehegattensplittings 

Das geltende Steuerrecht befördert die klassische Arbeitsteilung zwischen Männern und 

Frauen. Das werden wir ändern und das Steuerrecht stärker auf Partnerschaftlichkeit ausrichten 

sowie die Steuerlast bei unterschiedlich hohen Einkommen zwischen den Eheleuten gerecht 

verteilen. Das Ehegattensplitting bildet die gesellschaftliche Realität nicht mehr ab und schließt 

viele Haushalte mit Kindern von dem gewährten Steuervorteil aus. Nutznießer sind stattdessen 

vor allem Alleinverdiener-Ehepaare mit hohen Einkommen unabhängig von der Kinderzahl. Wir 

werden das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen ändern. Die allermeisten Haushalte 

mit Kindern werden durch die Kindergrundsicherung finanziell bessergestellt werden. 
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Normalverdienende auch ohne Kinder werden keine Einbußen erleiden. Für bestehende Ehen 

werden wir zudem ein Wahlrecht einführen 

Betriebsausgabenabzug von 

Manager-Gehältern begrenzen 

Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Manager*innengehältern werden wir begrenzen, und zwar 

auf das 15-fache des Durchschnittseinkommens der Beschäftigten in dem Betrieb, in dem die  

Manager*in beschäftigt ist. 
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Steuerminderung bei Spenden 

anpassen 

 

Einführung einer 

Vermögensteuer 

 

 

 

Reform der Erbschaftsteuer 

mit Einführung einer 

Mindestbesteuerung 

 

Einführung 

Finanztransaktionsteuer 

Mindestbesteuerung und faire 

Besteuerung von 

Digitalunternehmen 

Bislang gilt bei förderwürdigen Aufwendungen wie zum Beispiel Spenden: Je höher das 

Einkommen, desto höher die Steuerrückerstattung. Zukünftig soll jede*r eine 

einkommensunabhängige Steuerminderung erhalten.  

Wir wollen die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, auch um die Finanzkraft der Länder für 

wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Wer sehr viel Vermögen hat, muss einen größeren 

Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Deshalb werden wir unter anderem 

einen maßvollen, einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen 

einführen. Gleichzeitig wird es hohe persönliche Freibeträge geben, so dass sich die 

Steuerbelastung auf besonders vermögende Teile der Bevölkerung konzentriert. Wir stellen 

sicher, dass mit der Vermögenssteuer keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Grundlage von 

Betrieben wird bei der Vermögenssteuer verschont.  

Die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. In ihrer gegenwärtigen Form ist sie ungerecht, da sie 

vermögende Unternehmenserben bevorzugt. Mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden 

wir die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Auch für vermögenshaltende 

Familienstiftungen werden wir eine Mindestbesteuerung einführen. 

Wir werden eine Finanztransaktionssteuer einführen, möglichst im Einklang mit unseren 

europäischen Partnern. Zugleich werden wir die von uns maßgeblich mit unterstützten 

internationalen Verhandlungen zur Einführung einer effektiven Mindestbesteuerung und einer 

fairen Besteuerung so genannter Digitalunternehmen zum Abschluss bringen und in 

Deutschland und Europa umsetzen. Google, Amazon, Facebook und andere große 
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Digitalunternehmen müssen einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens 

leisten. […] 

 

Abschaffung der 10-Jahres-

Frist für steuerfreie 

Grundstücksveräußerungen 

Bezahlbares Wohnen 

[…] Wir werden die bislang nach einer Zehn-Jahres-Frist geltende Steuerfreiheit für 

Veräußerungsgewinne nicht selbst genutzter Grundstücke abschaffen und einen 

Planungswertausgleich einführen, um leistungslose Bodenwertgewinne der Allgemeinheit 

zukommen zu lassen. […] 
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Reform des 

Gemeinnützigkeitsrechts 

Demokratie stärken 

[…] Zu einer lebendigen Demokratie gehört eine starke Zivilgesellschaft und ein zeitgemäßes 

Gemeinnützigkeitsrecht. Daher werden wir prüfen, welche weiteren gesellschaftspolitisch 

bedeutsamen Bereiche in den Katalog gemeinnütziger Zwecke aufgenommen werden können 

und sicherstellen, dass steuerbegünstigte Körperschaften wie Vereine bei der Verfolgung ihrer 

satzungsmäßigen Zwecke auch politisch tätig sein können und z.B. der Aufruf eines 

Sportvereins zu einer Demonstration gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit möglich ist, 

ohne diese steuerliche Vergünstigung zu verlieren. […] 
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Besteuerung digitaler 

Großkonzerne 

CO2-Grenzabgabe 

Einnahmen aus 

Emmissionshandel 

 

Solidarität stärken 

[…] Wir setzen uns dafür ein, die Finanzierung der EU dauerhaft gerechter und eigenständiger 

zu gestalten. Wir werden für diesen bedeutenden Integrationsschritt die Besteuerung digitaler 

Großkonzerne, eine CO2-Grenzabgabe sowie neue Einnahmen aus dem Emissionshandel 

heranziehen. Damit können auch Emissionen wirksam eingespart und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für klimafreundliche Unternehmen hergestellt werden. 

Wirtschaftliches Zusammenwachsen und die Herstellung von Steuergerechtigkeit sind für uns 

zwei Seiten einer Medaille. Deshalb treten wir ein für die Überwindung des 

Einstimmigkeitsprinzips in Steuerfragen und die Beendigung des Steuerdumpings zwischen den 

Mitgliedstaaten, insbesondere im Bereich der Unternehmensbesteuerung. 
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Überwindung des 

Einstimmigkeitsprinzips in 

Steuerfragen 

Beendigung des 

Steuerdumpings zwischen 

Mitgliedstaaten 

 

Internationales 

Transparenzregister 

Globale Steuerreform 

 

Frieden sichern 

[…] Internationale Steuerkooperation kann verhindern, dass Vermögen und 

Unternehmensgewinne der Besteuerung entzogen werden. Darum brauchen wir ein globales 

Register für mehr Transparenz. Global agierende Konzerne müssen sich an der Finanzierung 

des Gemeinwesens beteiligen. Dafür muss der weltweite Dumpingsteuerwettbewerb um die 

niedrigsten Unternehmenssteuern beendet werden. Deshalb hat die SPD in der 

Bundesregierung das Konzept einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmen entwickelt 

und internationale Verhandlungen hierzu initiiert. Die neue US-Regierung hat sich nun hinter 

dieses Konzept gestellt. Wir werden diese historische Chance für eine globale Steuerreform 

ergreifen. Wir werden den Aufbau einer globalen Steuerkoordinationsstelle bei der UN und die 

OECD in ihrem Kampf gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung unterstützen. Unser 

Ziel ist es, Steueroasen trockenzulegen und gerechte Steuersysteme unter angemessener 

Beteiligung auch der Eliten im Globalen Süden zu fördern und fordern. 
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